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 —   durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;

 —   aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Ge-
schäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen zu Dritten 
oder

 —   bei der Ausübung von Nebentätigkeiten außerhalb der beruflichen Tä-
tigkeit des Mitarbeiters (bspw. in Aufsichts- oder Beiräten).

Die Verantwortung für die Vermeidung oder Regelung von Interessenkon-
flikten obliegt den operativ tätigen Geschäftseinheiten. Darüber hinaus ist 
unter der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, die 
die Identifikation, die Vermeidung und die Regelung von Interessenkon-
flikten durch die verantwortlichen Geschäftsbereiche als Kontrollbereich 
überwacht. Im Einzelnen ergreifen wir u. a. folgende Maßnahmen:

 —   Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninter-
esses in der Anlageberatung, bspw. Einrichtung eines am Kundeninte-
resse einschließlich seiner Nachhaltigkeitspräferenzen ausgerichteten 
Investmentauswahlprozesses, Prüfung und Dokumentation der 
Geeignetheit von persönlichen Empfehlungen, Produktfreigabever-
fahren, regelmäßige Prüfung des bestehenden Produktangebots oder 
Überwachungshandlungen durch Compliance, auch zur Vermeidung 
von Greenwashing;

 —   Regelungen über die Annahme, Offenlegung der Annahme und Ge-
währung von Zuwendungen;

 —   Vorkehrungen, dass die vereinnahmten Zuwendungen die Qualität der 
erbrachten Dienstleistungen für unsere Kunden verbessern müssen;

 —   Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von techni-
schen Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten 
und / oder räumliche Trennung sowie Regelungen zum bereichsüber-
schreitenden Informationsfluss;

 —   Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung 
des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines 
Missbrauchs von Insiderinformationen dient;

 —   Führung einer Sperrliste („restricted list“), die unter anderem dazu 
dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäfts- oder Bera-
tungsverbote oder ein Verbot von Anlageempfehlungen (vormals 
Finanzanalysen) zu begegnen;

 —   Offenlegung und Genehmigung von Wertpapiergeschäften solcher 
Mitarbeiter sowie mit ihnen verbundenen Personen gegenüber der 
Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessen-
konflikte auftreten können;

 —   Einrichtung eines angemessenen Vergütungssystems, das unter an-
derem darauf ausgerichtet ist, sicherzustellen, dass Kundeninteressen 
durch die Vergütung relevanter Personen kurz-, mittel- oder langfristig 
nicht beeinträchtigt werden, und Überwachung durch Compliance;

 —   Schulungen unserer Mitarbeiter;

 —   Interessenkonflikte, bei denen wir nach vernünftigem Ermessen eine 
Beeinträchtigung von Kundeninteressen nicht ausschließen können, 
werden wir Ihnen vor Durchführung von Geschäften offenlegen und 
die zur Begrenzung der Risiken unternommenen Schritte eindeutig 
darlegen.

Wichtige Hinweise:
Beim Erwerb von Investmentanteilen, Zertifikaten und strukturierten Anlei-
hen zahlt der Kunde einen etwaigen Ausgabeaufschlag als Teil des Kauf-
preises an uns. Die Höhe der Ausgabeaufschläge teilen wir dem Kunden 
mit. Des Weiteren erhalten wir im Zusammenhang mit der Anschaffung 
von Wertpapieren in der Regel Zuwendungen von Fondsgesellschaften. 
Hierzu gehören zum einen umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, 
die Kapitalverwaltungsgesellschaften aus den vom Kunden vereinnahm-
ten Verwaltungsgebühren wiederkehrend an uns zahlen. Zum anderen 
fallen hierunter die von Emittenten von Zertifikaten und strukturierten 
Anleihen an uns geleisteten Vertriebsvergütungen in der Form von Plat-
zierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis 
und Vertriebsfolgeprovisionen. Die Höhe der Vertriebsfolgeprovisionen 
beträgt in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 % und 1,2 % p. a., 
bei Aktienfonds zwischen 0,5 % und 1,6 % p. a., bei offenen Immobilien-

Der deutsche und auch der europäische Gesetzgeber verpflichten Wert-
papierdienstleistungsunternehmen dazu, Vorkehrungen zum Umgang 
mit möglichen, sich auf Wertpapierdienstleistungen auswirkenden Inter-
essenkonflikten zu treffen, um die Dienstleistungen den Kunden in einem 
integren Umfeld anbieten zu können und sich eventuell ergebende Beein-
trächtigungen von Kundeninteressen zu vermeiden.

Die Deutsche Bank AG einschließlich der „Postbank – eine Niederlassung 
der Deutsche Bank AG“ (im Folgenden: „Bank“) hat bereits in den 1990er 
Jahren eine Compliance-Organisation eingerichtet, um Interessenkon-
flikte zu erkennen und zu vermeiden oder zu regeln, die sich auf Wert-
papierdienstleistungen auswirken. Konzernweit gewährleistet ein allen 
Mitarbeitern zur Orientierung dienender „Verhaltens- und Ethikkodex für 
die Deutsche Bank“, dass unser Handeln von Integrität, nachhaltiger Leis-
tung, Innovation, Disziplin, Partnerschaft und Kundenorientierung geprägt 
ist. Der Kunde steht im Mittelpunkt aller unserer Aktivitäten. Wir orientieren 
uns an seinen Zielen und Wünschen.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen z. B. die Beratung, die 
Auftragsausführung oder die Anlageempfehlung beeinflussen, haben wir 
uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet.

Wir bestehen auf die Einhaltung höchster professioneller Standards sowie 
auf Integrität bei allen unseren Geschäftsaktivitäten. Wir erbringen Wert-
papierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen ehrlich, 
redlich und professionell und im bestmöglichen Kundeninteresse. Unsere 
Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Standards und Verhaltenspflichten zu 
beachten.

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer Universalbank, die 
für ihre Kunden unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistun-
gen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten er-
bringt sowie Unternehmen finanziert und berät, nicht immer ausschließen. 
In Übereinstimmung mit den Vorgaben des geltenden EU-Rechts und des 
deutschen Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir den Kunden daher 
nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit 
diesen Interessenkonflikten.

Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen dem Kunden 
und unserer Bank, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Ge-
schäftsleitung, unseren Mitarbeitern, vertraglich gebundenen oder unab-
hängigen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, 
oder zwischen unseren Kunden.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben

 —   in der Anlageberatung aus dem eigenen (Umsatz- / Provisions-)Interes-
se der Bank am Absatz von Finanzinstrumenten;

 —   aus Grundsätzen oder Zielen, die den Umsatz, das Volumen oder den 
Ertrag der im Rahmen der Anlageberatung empfohlenen Geschäfte 
unmittelbar oder mittelbar betreffen (Vertriebsvorgaben);

 —   bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (bspw. Platzierungs- /  
Vertriebsfolgeprovisionen / geldwerte Vorteile) von oder an Dritte  
bzw. Konzerngesellschaften der Deutschen Bank im Zusammenhang 
mit Wertpapierdienstleistungen für Sie;

 —   bei einer von der Anzahl der Wertpapiertransaktionen abhängigen Ver-
gütung der Bank; bei einer erfolgsbezogenen Vergütung der Bank;

 —   bei einer erfolgsbezogenen Vergütung von Mitarbeitern und Ver-
mittlern; bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und 
Vermittler;

 —   aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, insbesondere dem 
Interesse der Bank an Eigenhandelsgewinnen und am Absatz eigene-
mittierter oder -platzierter Finanzinstrumente;

 —   aus Beziehungen der Bank und ihrer Beteiligungsgesellschaften mit 
Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kre-
ditbeziehung, der Mitwirkung an Emissionen, bei Kooperationen, bei 
Erbringung von Dienstleistungen für Fondsgesellschaften und Fonds-
initiatoren;

 —   bei der Erstellung von Anlageempfehlungen (vormals Finanzanalysen) 
über Finanzinstrumente und ihre Verbreitung an Kunden; bei Erhalt 
von geringfügigen nicht monetären Zuwendungen (bspw. Schulun-
gen);
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nicht im Zusammenhang mit der Anlageberatung stehende Serviceleis-
tung erbringt, entweder als Fondsmanager oder als Berater des Fondsma-
nagers oder als Indexsponsor von Indexfonds und Indexzertifikaten. Für 
diese Serviceleistungen erhält die Bank von den Wertpapieremittenten 
eine feste sowie ggf. eine erfolgsabhängige (Beratungs-, Management- 
oder Index-)Vergütung. Die Höhe dieser Vergütungen für solche Service-
leistungen beträgt insgesamt in der Regel zwischen 0,025 % und 0,54 % p. a. 
bezogen auf den durchschnittlichen Wert des Finanzinstruments im 
Kalenderjahr. Die Bank wird die Interessen des Kunden hinreichend be-
rücksichtigen, indem sie geeignete organisatorische Vorkehrungen trifft, 
und insbesondere einen am Kundeninteresse ausgerichteten Investment-
auswahlprozess zur Anwendung bringt.

Vor der Erbringung der betreffenden Wertpapierdienstleistung oder Wert-
papiernebendienstleistung legen wir dem Kunden Existenz, Art und Um-
fang der Zuwendung oder, soweit sich der Umfang noch nicht bestimmen 
lässt, die Art und Weise ihrer Berechnung in umfassender, zutreffender 
und verständlicher Weise unmissverständlich offen. Konnten wir den Um-
fang der Zuwendung noch nicht bestimmen und haben dem Kunden statt-
dessen die Art und Weise der Berechnung offengelegt, so unterrichten wir 
ihn nachträglich über den genauen Betrag der Zuwendung, die wir erhal-
ten oder gewährt haben. Solange wir im Zusammenhang mit den für den 
Kunden erbrachten Wertpapierdienstleistungen fortlaufend Zuwendungen 
erhalten, informieren wir ihn mindestens einmal jährlich individuell über 
die tatsächliche Höhe der angenommenen und gewährten Vergütungen. 
Die Höhe der Zuwendungen für ein konkretes Wertpapier werden wir dem 
Kunden auf Nachfrage, im Falle der Anlageberatung unaufgefordert vor 
dem Abschluss eines Geschäftes offenlegen.

Im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
und Wertpapiernebendienstleistungen angenommene oder gewährte Zu-
wendungen müssen darauf ausgelegt sein, die Qualität der für den Kun-
den erbrachten Dienstleistung entsprechend den gesetzlich festgelegten 
Kriterien für die Art und Bestimmung der Qualitätsverbesserung zu ver-
bessern, und stehen der Erbringung der Dienstleistung im bestmöglichen 
Kundeninteresse nicht entgegen.

Im Rahmen der Erbringung unserer Wertpapierdienstleistung und -neben-
dienstleistung erhalten wir von anderen Dienstleistern geringfügige nicht 
monetäre Zuwendungen wie z. B. Werbe- und Informationsmaterialien, 
Kundenveranstaltungen und Schulungen sowie zum Teil technische 
Dienste und Ausrüstung für den Zugriff auf Drittinformations- und -verbrei-
tungssysteme. Die Entgegennahme derartiger Zuwendungsleistungen 
steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den dem Kunden gegen-
über erbrachten Dienstleistungen; wir nutzen auch diese Zuwendungen 
dazu, unsere Dienstleistungen in der vom Kunden beanspruchten hohen 
Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

An Zuführer, d. h. vertraglich gebundene oder unabhängige Vermittler, die 
uns einzelne Geschäfte oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft 
Kunden vermitteln, zahlen wir zum Teil erfolgsbezogene Provisionen und 
Fixentgelte.

Auch in von uns erstellten oder verbreiteten Anlageempfehlungen (Fi-
nanzanalysen) informieren wir über relevante potenzielle Interessenkon-
flikte.

Auf Kundenwunsch werden wir weitere Einzelheiten zu diesen Informa-
tionen über den Umgang mit Interessenkonflikten zur Verfügung stellen. 
Unsere globalen Richtlinien im Umgang mit Interessenkonflikten können 
unter http://www.deutsche-bank.de/coi gefunden werden.

fonds zwischen 0,2 % und 1,1 % p. a., bei allen sonstigen Fonds (z. B. 
Dachfonds, Mischfonds, alternative Fonds, wertgesicherte Fonds u. w.) 
zwischen 0,5 % und 2,0 % p. a. sowie bei Zertifikaten und strukturierten 
Anleihen zwischen 0,1 % und 3,0 % p. a. Die Höhe der Platzierungsprovi-
sionen bei Letzteren beträgt in der Regel zwischen 0,5 % und 3,0 %, wobei 
der Emittent der Bank teilweise einen entsprechenden Abschlag auf den 
Emissionspreis einräumt. Handelt es sich um eigene Produkte der Bank, 
werden der vertreibenden Stelle entsprechende Beträge bankintern gut-
geschrieben.

Bei Aktienemissionen und Umplatzierungen erhalten die mit der Durchfüh-
rung der Transaktion beauftragten Banken von dem jeweiligen Emittenten 
bzw. Veräußerer in der Regel eine Platzierungsprovision. Die Höhe dieser 
Platzierungsprovision beträgt regelmäßig zwischen 1,0 % und 4,0 % des 
jeweiligen Bruttoplatzierungserlöses bei Börsengängen und Kapitalerhö-
hungen bereits börsennotierter Gesellschaften und zwischen 0,5 % und 
3,0 % des jeweiligen Bruttoplatzierungserlöses bei Umplatzierungen. Der 
jeweilige Prozentsatz innerhalb der angegebenen Bandbreiten ist dabei 
teilweise von der Höhe des im konkreten Fall erzielten Platzierungsprei-
ses abhängig. Bei der Emission von Wandel- oder Umtauschanleihen 
sowie spekulativen und hoch spekulativen Anleihen beträgt die von dem 
Emittenten an die mit der Durchführung der Transaktion beauftragten 
Banken gezahlte Platzierungsprovision in der Regel zwischen 0,5 % und 
3,0 % des Nominalwerts der platzierten Anleihen und bei sonstigen Anleihe-
emissionen zwischen 0,2 % und 1,5 % des Nominalwerts der platzierten 
Anleihen. Zusätzlich oder anstelle der anteiligen Platzierungsprovision 
können die mit der Transaktion beauftragten Banken auch ein festes 
Entgelt in entsprechender Größenordnung erhalten. Unser Anteil an den 
Platzierungsprovisionen sowie einem eventuellen festen Entgelt ist regel-
mäßig abhängig von der Anzahl der beteiligten Platzierungsbanken und 
unserer Rolle innerhalb des beauftragten Konsortiums von Platzierungs-
banken. Bei Transaktionen für Emittenten bzw. Veräußerer außerhalb 
Europas kann die Platzierungsprovision höher sein und, ebenso wie ein 
eventuelles festes Entgelt, an ein mit uns verbundenes Unternehmen 
gezahlt werden.

Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen bzw. sonstiger 
Anreize fällt im Zusammenhang mit der Anschaffung und Veräußerung 
von Finanzinstrumenten an und dient der Verbesserung der Qualität der 
Wertpapierdienstleistungen und -nebendienstleistung für Kunden der 
Bank.

Weiterhin hat die Bank ein Eigeninteresse an der Investition in Anlagein-
strumente von Wertpapieremittenten (Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
ausländische Investmentgesellschaften, Zertifikate- / Anleiheemittenten 
einschließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe), zu denen die 
Bank gegen Vergütung eine Geschäftsverbindung unterhält. Beispiels-
weise ergibt sich ein Interessenkonflikt insbesondere daraus, dass die 
Bank gegen Vergütung eine nicht im Zusammenhang mit dem Vertrieb 
stehende Serviceleistung erbringt, entweder als Fondsmanager oder als 
Berater des Fondsmanagers oder als Indexsponsor von Indexfonds und 
Indexzertifikaten. Die Bank wird die Interessen des Kunden hinreichend 
berücksichtigen, indem die Bank geeignete organisatorische Vorkehrun-
gen trifft, insbesondere einen am Kundeninteresse ausgerichteten Invest-
mentauswahlprozess zur Anwendung bringen.

Gemäß der Rahmenvereinbarung für Wertpapiergeschäfte erhält die 
Bank im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften umsatzabhängige 
Zahlungen von Wertpapieremittenten, die diese an die Bank für den Ver-
trieb der Wertpapiere leisten („Vertriebsvergütungen“).

Ein Interessenkonflikt kann sich im Rahmen der Anlageberatung ergeben, 
wenn die Bank dem Kunden Finanzinstrumente empfiehlt, bei denen die 
Bank ein Eigeninteresse an dem Vertrieb und der Investition hat. Dazu 
zählen Finanzinstrumente, die von einem Unternehmen der Deutsche 
Bank Gruppe oder einem Unternehmen, zu dem wir eine enge Verbindung 
unterhalten, emittiert wurden oder bei denen die Bank selbst als Vertrags-
partner (insbesondere bei Festpreis-, Devisen- und Termingeschäften) 
auftritt. Weiterhin hat die Bank ein Eigeninteresse an dem Vertrieb und der 
Investition in Finanzinstrumente von Wertpapieremittenten (Kapitalver-
waltungsgesellschaften, ausländische Investmentgesellschaften, Zertifi-
kate- / Anleiheemittenten einschließlich Unternehmen der Deutsche Bank 
Gruppe), zu denen die Bank gegen Vergütung eine Geschäftsverbindung 
unterhält. Beispielsweise ergibt sich ein Interessenkonflikt insbesondere 
daraus, dass die Bank dem Wertpapieremittenten gegen Vergütung eine 
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